
Zeitschrift: Fachblatt für schweizerisches Anstaltswesen = Revue suisse des
établissements hospitaliers

Herausgeber: Schweizerischer Verein für Heimerziehung und Anstaltsleitung;
Schweizerischer Hilfsverband für Schwererziehbare; Verein für
Schweizerisches Anstaltswesen

Band: 34 (1963)

Heft: 11

Artikel: Halten wir die Landschaft sauber!

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-807702

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-807702
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sonderschulpflicht in Oesterreich

PI — Das neue österreichische Schulpflichtgesetz hat
eine Sonderschulpflicht eingeführt. Bisher lag es an
der Einsicht der Eltern, ob sie ein behindertes Kind in
eine Sonderschule geben wollten oder nicht. Nunmehr
müssen schulpflichtige Kinder, die infolge körperlicher
oder geistiger Behinderung dem Unterricht einer
normalen Schule nicht zu folgen vermögen, aber dennoch
bildungsfähig sind, eine ihrer Eigenart und Bildungsfähigkeit

entsprechende Sonderschule besuchen, soweit
der Schulweg den Kindern zumutbar ist oder die Eltern
der Unterbringung in einem dieser Schule angeschlossenen

Schülerheim zustimmen.

Gute Ratschläge für hygienische und

rationelle Reinigung

Die Reinigung wirft im allgemeinen Fragen auf, welche
die volle Aufmerksamkeit der leitenden Instanzen
erfordern. Ein ganz besonderes Problem stellt die Reinigung

in Anstalten und Spitälern dar, denn dort müssen
in bezug auf Sauberkeit bedeutend grössere Anforderungen

gestellt werden als etwa in einem Bürohaus
oder gar in einem Industriebetrieb.
Eine hygienisch einwandfreie und finanziell trotzdem
nicht untragbare Reinigung ist durchaus möglich. Wenden

wir uns zuerst der Forderung nach möglichst
keimfreien Fussböden zu. Als gefährlichster Bakterienträger
und von gesundheitsschädigender Wirkung ganz allgemein,

ist der Staub zu nennen. Staub wird heute mit
der Feuchtwisch-Methode wirkungsvoll bekämpft, und
es gibt wohl wenig Spitäler in der Schweiz, die sich
nicht der modernen Feuchtwischer bedienen, welche die
Rosshaarbesen und Flaumer, mit denen der Staub nur
aufgewirbelt, jedoch nicht entfernt wird, verdrängt
haben. Für das Feuchtwischen im allgemeinen, ganz
besonders auch im Spital und in der Anstalt, empfiehlt
sich die Verwendung von Gazen, welche anstelle des

Feuchtwisch-Gerätes angefeuchtet werden.
Beim täglichen Feuchtwischen wird für jedes Zimmer
eine neue Gaze verwendet und so die Möglichkeit
erheblich verkleinert, dass mit Reinigungsgeräten
Krankheitsträger von Raum zu Raum verschleppt werden
können. Werden die Feuchtwisch-Gazen im normalen
Falle mit gewöhnlichem Wasser angefeuchtet, so
verwendet man im Spital vorzugsweise eine Lösung aus
Wasser und Desinfizierungsmitteln.
Eine weitere Möglichkeit, Krankheitserreger zu
übertragen, liegt in der Blocharbeit mit einer Bürste, die

praktisch nie gewechselt wird. Mit den neuen Scotch-
Brite-Reinigungsmatten ist auch hier Abhilfe geschaffen

worden, denn diese Matten, die sich gleichermassen
zum Fegen und zum Blochen eignen, können nach jedem
Raum gewechselt und sehr leicht ausgewaschen werden.
Jeder Fachmann weiss, wie arbeitsintensiv und damit
teuer die Reinigung ist, das heisst es werden bis zu 90%
der gesamten Reinigungskosten durch Löhne verschlungen.

Die Erzielung einer möglichst grossen
Quadratmeterleistung ist deshalb Voraussetzung, wenn die
Unkosten gesenkt werden sollen. Bei der Verwendung von
Produkten muss auf möglichst langdauernde Pflegewirkung

gesehen werden. Billige Wachse sind wegen der
sehr schnellen Abnützung des Schutzfilmes im End¬

effekt erheblich teurer. Im allgemeinen wird in
Krankenhäusern 1—2 mal pro Jahr eine Grundreinigung und
eine anschliessende Beschichtung der Fussböden mit
hochwertigen Hartwachsen durchgeführt. Der Unterhalt
während des Jahres beschränkt sich dann auf das aus
hygienischen Gründen täglich erforderliche
Feuchtwischen und auf ein Blochen in Abständen von 2—4

Tagen. Diese Blocharbeit geht unter Verwendung der
waschbaren Scotch-Brite-Reinigungsmatte vor sich, wozu

noch eine Spray-Emulsion, respektive ein Spray-
Wachs verwendet wird, das — als feiner Nebel
versprüht — nicht nur eine reinigende, sondern auch eine
wachsersetzende Wirkung hat.
Informationen über neueste Hilfsmittel, die eine wirklich

arbeitszeitsparende Reinigung ermöglichen, vermitteln

wieder die Nummern 7 und 8 der WEGA/TASKI-
Winke, einer Publikation der auf Grossraumreinigung
spezialisierten Firma A. Sutter in Münchwilen TG.

Halten wir die Landschaft sauber!

Die Schweiz steht im Ruf, ein sauberes Land zu sein.
Wenn wir durch unsere Städte und Dörfer gehen oder
fahren, können wir das nur bestätigen: die Strassen
sind meist gekehrt, die Häuser gepflegt. Es würde
niemandem einfallen, leere Konservenbüchsen, Speiseoder

Papierresten und andere Abfälle zum Fenster
hinaus zu werfen! Genau das tun jedoch so viele, sonst
saubere Leute, wenn sie auf der Reise sind. Sie werfen
Orangen- und Bananenschalen, Kartonbecher gedankenlos

zum Zugfenster hinaus, obwohl in jedem Abteil
ein Papierkorb direkt unter dem Fenster angebracht
ist. So häuft sich der Unrat den Bahnschienen entlang
und wird dann beim Vorbeisausen des Zuges
emporgewirbelt.

Viele, daheim auf Sauberkeit erpichte Familien lassen
bei Ausflügen die Resten ihres Picknicks im Walde
liegen, oder werfen sie hinter ein Gebüsch oder in einen
Bach. Dabei wäre es eine Kleinigkeit, alles (auch leere
Konservenbüchsen) in einen Plastiksack zu sammeln
und im Rucksack zu verstauen, um es in den nächsten
Abfallkübel oder auf einen richtigen Kehrichtablagerungsplatz

zu werfen. Wie oft möchte man sich auf
einer Alp am klaren, kalten Wasser eines Bergsees
freuen; aber auf dessen Grund schwimmen nicht etwa
Forellen, sondern lagern Sardinenbüchsen, zerbeulte
Abkochgeräte und Geschirrscherben.
Leider tragen auch die eingesessenen Bewohner von
Städten und Dörfern der Landschaft oft nicht genügend
Sorge. Statt dass man den Kehricht an den hiefür
bestimmten Orten deponiert, wirft man ihn irgendwo hin,
namentlich in den Wald oder in Bäche, Weiher und
Seen.
Aber auch auf andere Arten, die hier nicht alle
aufzuzählen sind, verschandeln wir durch Unordentlichkeit
unser schönes Land. Dies ist nicht nur unästhetisch,
sondern auch ein Unrecht gegenüber unseren Mitmenschen.

Oft führt es zur Verschmutzung der Gewässer,
die leider schon einen hohen Grad erreicht hat.
Gewöhnen wir daher uns und unsere Kinder nicht nur
daheim, sondern auch im Freien an Ordnung und
Sauberkeit. Vergessen wir nie die Ehrfurcht vor der uns
vom Schöpfer geschenkten Natur, namentlich auch,
wenn wir in die Ferien oder über Land gehen. SGG
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